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1519* 1 [Juli 29 . ] , Freitag nach St . Jakob

SCHIEDSSPRUCH IM STREIT ZWISCHEN DEN V ORTEN: ZH, LU, UR, UW
UND ZG EINERSEITS SOWIE SZ UND GL ANDERSEITS BEZÜG¬
LICH DER HOHEN GERICHTSBARKEIT[ IN DER GRAFSCHAFT
SARGANS UND IM GASTERLAND]

"Jnn Nachvolgendem Span Jsst diss Nachgeschryben Urtheil Von herren
Caspar [I . ] von Mülinen Ritter von Bern , Als Obman für die Gerechter
unnd besser geben etc . Luth eines versigleten Brieffs,  So hinder Bür¬
germeister uund Rath der Statt Zürich , Ze gemeinen handten gehalten
ist " : s . SSRQ st . Gallen III/1,  22 Zeile 36 - 42 und 23 Zeile 1- 32.
VoAAuolnotiz:

"Ab̂ chni ^ t Eine* AntickheZi uaa  minen . Hennen [deJi in den. Gnafacka t̂ Sangcuu neg.
Onte ] Unban. betnefäend die Landtmanckh den. hocken Genickten , Nebend dem Watten-
Atatien . See.  1519 . "

1) Die vorliegende Kopie ist unterzeichnet mit "Hans Gallati Landtshauptman
[der Grafschaft sargans ] Rudolffen Gallatis Son ". Dies deutet darauf
hin , dass sie sicher nach 1606 erstellt wurde . Von diesem Jahr an bis zu
seinem Tod im Jahre 1630 amtete nämlich Rudolf Gallati als Landeshaupt-



mann der Grafschaft Sargans und war zugleich von 1587 - 1611 deren Land¬
schreiber . Sein unser Dokument unterzeichnender Sohn Hans versah die
Landschreiberei von 1611 - 1645 . Dass er sich hier in AH 94/103 nicht als
Landschreiber bezeichnet , lässt vermuten , die Kopie sei aus konkretem
Anlass zwischen 1606 und 1611 entstanden.

Vermutlich aus dem Besitz des Zuger Stadtschreibers Konrad III . Zur¬
lauben . - AH 94 , 245 - 246
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